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Tarifordnung 4Kanter 2026 

(gültig ab 01. Jänner 2026) 

 
Für die Benützung von Veranstaltungsräumlichkeiten und technischen Einrichtungen im 
Veranstaltungszentrum 4Kanter aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.12.2023. 
 

Kategorie A: Heimische Vereine  
(Die Gebühren sind für die Endreinigung, die Technik und die Personalbereitstellung vorgesehen) 

Package 1: Foyer + WC Anlagen + Umkleide € 58,- 

Package 2: Foyer + WC Anlagen + 1/3 Saal + Umkleiden € 226,- 

Package 3: Foyer + WC Anlagen + 2/3 Saal + Umkleiden € 338,- 

Package 4: Rundumpaket (WC, Foyer, Umkleiden, großer Saal) € 451,- 

Schlechtwetternotfall-Package € 226,- 

 

Kategorie B: Heimische Bürger und Firmen  

Package 1: Foyer + WC Anlagen + Umkleide € 226,- 

Package 2: Foyer + WC Anlagen + 1/3 Saal € 338,- 

Package 3: Foyer + WC Anlagen + 2/3 Saal + Umkleiden € 508,- 

Package 4: Rundumpaket (WC, Foyer, Umkleiden, großer Saal) € 620,- 

 

Kategorie C: Auswärtige Vereine und Firmen 

Package 1: Foyer + WC Anlagen + Umkleide € 338,- 

Package 2: Foyer + WC Anlagen + 1/3 Saal € 676,- 

Package 3: Foyer + WC Anlagen + 2/3 Saal + Umkleiden € 1.014,- 

Package 4: Rundumpaket (WC, Foyer, Umkleiden, großer Saal) € 1.239,- 

 

Kategorie D: Auswärtige Bürger  

Package 1: Foyer + WC Anlagen + Umkleide € 451,- 

Package 2: Foyer + WC Anlagen + 1/3 Saal € 1.014,- 

Package 3: Foyer + WC Anlagen + 2/3 Saal + Umkleiden € 1.351,- 

Package 4: Rundumpaket (WC, Foyer, Umkleiden, großer Saal) €1.689,- 
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Personalbeistellung: 
Wird für die Bedienung von Ton- und Lichtanlage oder für sonstige Tätigkeiten Fachpersonal 
benötigt, ist mit einer von der Gemeinde ermächtigten Person rechtzeitig (d.h. zumindest 2 
Wochen vor der Veranstaltung) Kontakt aufzunehmen. 
 
Verrechnungssätze (ausgenommen Kategorie A)  
Pro Person/Stunde:   € 51,00 
 
Tischwäsche 
Werden für die Tische Tischtücher und für die Stehtische Hussen benötigt so können diese 
ausgeliehen werden. Dafür ist eine Pauschale von € 58,- und die Reinigung zu bezahlen. Die 
Reinigung wird 1:1 laut Rechnung weiterverrechnet.  
 
Sonnenschirme 
Werden für den Ortsplatz Sonnenschirme benötigt, so ist ausgenommen bei Kategorie A, pro 
Schirm eine Mietgebühr von € 12,00 zu entrichten.  
 
Stornogebühren:  
Storniert ein Benützer innerhalb von einem Monat vor dem Veranstaltungstermin seine 
angemeldete Veranstaltung, so sind 50 % der voraussichtlichen Benützungsentgelte als 
Stornogebühr zu entrichten.  
 
Sicherheitsleistung: 

• Bei Benützung des 4Kanters ist vor der Veranstaltung eine Kaution für die Kategorie 
A und B in der Höhe von € 300,00, für die Kategorie C und D in der Höhe von € 
600,00 und hierbei für die Packages 3 und 4 ein Zuschlag von 50% beim 
Gemeindeamt zu hinterlegen. Gleichzeitig ist vom Veranstalter beim Gemeindeamt 
eine verantwortliche Person namhaft zu machen. 

• Die Kaution ist zumindest 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf der Gemeinde zu 
hinterlegen.  

• Bei Beschädigungen jeglicher Art ist die Kaution als Anzahlung zu sehen.  
 
Sonstige Bestimmungen:  
Von der Gemeinde Gampern wird ein 1.100 Liter Müllcontainer für die Müllversorgung zur 
Verfügung gestellt. Dieser ist in den Kosten bereits inkludiert. Fällt bei einer Veranstaltung 
jedoch mehr Müll an, so sind bei der Gemeinde schwarze Müllsäcke zu kaufen.  
Bei mehrtägigen Veranstaltungen gibt es für die Kategorie A und B einen Abschlag für den 
zweiten Tag in der Höhe von 40% und für jeden weiteren Tag in der Höhe von 60%  
 
Mehrwertsteuer: 
Die angeführten Tarife verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
 
Die Tarifordnung ist nach dem Verbraucherpreisindex 2020 des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes wertgesichert. Ausgangsbasis der Wertsicherung ist die 
Verbraucherpreisindexzahl 121,4 für den Monat September 2023. 
Die Wertsicherung wird jeweils zum 01.01. des Folgejahres wirksam. 
 
 

Bürgermeister 
 

Jürgen Lachinger 
 


